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Gemeinde Frauenau 

 

76. Sitzung des kommunalen Nationalparkausschusses; 
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Vollzug der Bayer. Bauordnung;  

Öffentliche Bekanntmachung der Baugenehmigung gemäß  

Art. 66 Abs. 2 BayBO; 

Bauherr: Stefan De Vigneux und Leonie Magdalena Graf De Vigneux,  

Am Schlossereck 4, 94249 Bodenmais 

Bauvorhaben: Sanierung (Teilersatzbau) eines Einfamilienwohnhauses 

mit Anbau einer Doppelgarage 

Bauort: Bodenmais, Pfarrer-Schedlbauer-Str. 10 
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Haushaltssatzung des Schulverbandes Patersdorf (Landkreis Regen) 

für das Haushaltsjahr 2025 vom 02.06.2026 
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BEKANNTMACHUNG DER TAGESORDNUNG 
 

 

 Am Donnerstag, 11.06.2026, um 09:00 Uhr  

 findet im Gemeindezentrum Kirchdorf im Wald die  

 76. Sitzung des kommunalen Nationalparkausschusses  

 mit folgender Tagesordnung statt.  

 

 

Öffentliche Sitzung 

 

 1   Rückblick 2025 und Ausblick 2026 der Nationalparkverwaltung Bayerischer Wald 

(Vorstellung durch Ursula Schuster, Leiterin des Nationalparks) 
  

 2   Renaturierung von Forststraßen und Rückbau von Brücken 

Vorschläge der Nationalparkverwaltung zu Renaturierungs- und Rückbaumaßnahmen in 

den Gemeindebereichen Lindberg, Frauenau und Spiegelau 

(Vorstellung durch Dr. Verena Riedinger, Sachgebiet Naturschutz und Forschung, 

Nationalparkverwaltung) 
  

 3   Sachstand Thema Wolf 

- Aktuelle Informationen zu Wölfen in beiden Nationalparken 

- Aktivitäten der Nationalparkverwaltung 

(Vorstellung durch Ursula Schuster, Leiterin des Nationalparks Bayerischer Wald) 
  

 4   Sonstiges 
  

 

 

 

 

Landkreis Regen, 29.05.2026 

 

gez. 

Dr. Ronny Raith  

Landrat 

  



 156 

 

 

 

   

Vollzug der Bayer. Bauordnung;  
Öffentliche Bekanntmachung der Baugenehmigung gemäß Art. 66 Abs. 2 BayBO 
 
 
 

Bausachen-Nummer BV-201-C-2026 

Bauherr Stefan De Vigneux und Leonie Magdalena Graf De Vigneux,  

Am Schlossereck 4, 94249 Bodenmais 

Bauvorhaben Sanierung (Teilersatzbau) eines Einfamilienwohnhauses mit Anbau einer 

Doppelgarage 

Bauort Bodenmais, Pfarrer-Schedlbauer-Str. 10 
  

Grundstück(e) 
 

Gemarkung Bodenmais 
 

Flurnummer(n) 861/35 

 
 
 

B A U G E N E H M I G U N G   gemäß Art. 68 der Bayer. Bauordnung 
 
Das Landratsamt Regen erlässt in obiger Bausache folgenden 
 
 
B e s c h e i d: 
 
 
Teil I 
 
Die Baugenehmigung wird hiermit gemäß Art. 68 BayBO für das oben genannte Bauvorhaben erteilt. 
 
Bestandteil dieser Baugenehmigung sind die mit dem Prüfstempel vom 28.05.2026 und der Nummer BV-
201-C-2026 versehenen 
 
im vereinfachten Verfahren geprüften Bauvorlagen. 
 
Plankorrekturen (Rotstifteinträge) in den Bauvorlagen sind zu beachten; auch dann, wenn im Bescheid 
nicht besonders darauf hingewiesen ist. 
 
Die in Teil II dieses Bescheides aufgeführten Nebenbestimmungen sind zu erfüllen bzw. bei der 
Bauausführung zu beachten. 
 
Soweit zur Erteilung der Baugenehmigung Abweichungen von bauaufsichtlichen Anforderungen im Sinne 
des Art. 63 BayBO bzw. Ausnahmen und Befreiungen nach § 31 BauGB zugelassen wurden oder weitere 
Genehmigungen bzw. Erlaubnisse erforderlich waren, sind diese in Teil III dieses Bescheides aufgeführt. 

 
 

Rechtsbehelfsbelehrung 
  

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Klage erhoben 
werden bei dem 
 

Bayerischen Verwaltungsgericht Regensburg 
in 93047 Regensburg 

  
Postfachanschrift: Postfach 11 01 65, 93014 Regensburg 

Hausanschrift: Haidplatz 1, 93047 Regensburg 
 
  

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung: 
  

Die Einlegung eines Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch in einer für den 
Schriftformersatz zugelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist 
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nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen! 
 
Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personenkreis Klagen grundsätzlich elektronisch 
einreichen. 
 
Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten infolge der Klageerhebung 
eine Verfahrensgebühr fällig. 
 
Der Genehmigungsbescheid und die genehmigten Bauvorlagen können beim Landratsamt Regen, 
Poschetsrieder Str. 16, 94209 Regen, Zimmer A 2.27 zu den üblichen Dienststunden eingesehen und 
Einwände vorgebracht werden. 
  
Die Nachbarzustellung der Baugenehmigung wird durch die öffentliche Bekanntmachung ersetzt. Die 
Zustellung gilt mit dem Tag der Bekanntmachung als bewirkt. Wird binnen der oben genannten Frist Klage 
nicht erhoben, wird der erteilte Bescheid unanfechtbar. 
 
 
 
 
Regen, 29.05.2026 
 
Landratsamt Regen 
Untere Bauaufsichtsbehörde 
 
 
 
 
gez. 
S t r a u b 
Verwaltungsamtsrat 
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     HAUSHALTSSATZUNG 
 
 

des Schulverbandes Patersdorf 
Landkreis Regen 

 
für das Haushaltsjahr 2026 

 
 
     vom 02.06.2026 
 

Auf Grund des Art. 9 des Bayerischen Schulfinanzierungsgesetzes – BaySchFG – Art .35 KommZG sowie 
der Art. 63 ff der Gemeindeordnung erlässt der Schulverband folgende Haushaltssatzung: 

 
 

§ 1 
 

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird hiermit festgesetzt; 

er schließt im Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit 268.400 Euro und im 
Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit 11.000 Euro ab. 

 
 

§ 2 
 

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht 
vorgesehen. 

 
 

§ 3 
 

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt. 
 
 

§ 4 
 

1. Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Bedarf (Umlagesoll) zur Finanzierung von 
Ausgaben im Verwaltungshaushalt wird für das Haushaltsjahr 2026 auf 232.400 Euro 

festgesetzt und nach der Zahl der Verbandsschüler auf die Mitglieder des Schulverbandes 
umgelegt (Verwaltungsumlage). 

 
2. Für die Berechnung der Schulverbandsumlage wird die maßgebende Schülerzahl nach dem 

Stand vom 01. Oktober 2026 auf 83 Verbandsschüler festgesetzt. 
 

3. Die Verwaltungsumlage wird je Verbandsschüler auf 2.800 Euro festgesetzt. 
 

4. Eine Investitionsumlage wird nicht erhoben. 
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§ 5 

 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem 

Haushaltsplan wird auf 10.000 Euro festgesetzt. 
 

§ 6 
 

Weitere Festsetzungen werden nicht vorgenommen. 

 
 

§ 7 
 

Die Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2026 in Kraft. 
 
 

Patersdorf, 20.05.2026 
 
Schulverband Patersdorf 
 
gez. Muhr 
Schulverbandsvorsitzender 


